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Meldegesetz muss geändert werden! 

Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Berlin-Lichtenrade e.V. 

begrüßt die Forderung mehrerer Stadträte, das Meldegesetz zu ändern und 

wieder die Vorlage des Mietvertrages bei der Anmeldung zu verlangen. 

Seit der Änderung des Meldegesetzes im Jahr 2006 ist bei der Anmeldung 

nicht mehr die Vorlage des Mietvertrages erforderlich. Dies hatte z.B. in 

Neukölln zur Folge, dass in einer 1-Zimmer-Wohnung zeitweise bis zu 15 

Personen angemeldet waren. Der Hauseigentümer hat somit keinerlei 

Kontrolle mehr über die in seinem Haus angemeldeten Personen und ist 

möglicherweise mit ihm vollkommen unbekannten Personen, die angeblich 

bei ihm wohnen bzw. Mieter sind, konfrontiert. "Letztendlich hilft die jetzige 

Regelung auch Kriminellen in Berlin unterzutauchen, da auch nicht 

vorhandene Anschriften angegeben werden können", so Frank Behrend, 1. 

Vorsitzender des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Berlin-

Lichtenrade e.V. 

 

 

Rückfragen bitte an: 

Frank Behrend, 1. Vorsitzender 

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Berlin-Lichtenrade e.V. 

12307 Berlin, Rehagener Str. 34 

  

tagsüber erreichbar unter: 030/740 79 49-43  
 
 

  

 

 


